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MARKTGEMEINDE PÖGGSTALL 
3650  Pöggstall, Untere Hauptstraße 8 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pöggstall hat in seiner Sitzung am  

15. Dezember 2016 beschlossen: 

Kanalabgabenordnung 
 

§ 1 
A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an 

einen öffentlichen 
M i s c h w a s s e r k a n a l  

 
 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den 

öffentlichen Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit 
Euro 11,80 festgesetzt. 

 
(2) Der Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) wird eine Baukostensumme von Euro 8.097.473,00 

und eine Gesamtlänge des Mischwasserkanals von  lfm. 12.995  zugrunde gelegt. 
 
 

B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an 
einen öffentlichen 

S c h m u t z w a s s e r k a n a l  
 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den 

öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit 
Euro 10,20 festgesetzt. 

 
(2) Der  Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) wird eine Baukostensumme von Euro 6.641.418,00 

und eine Gesamtlänge des Schmutzwasserkanals von  lfm. 16.220 zugrunde gelegt. 
 

C. Einmündungsabgabe für den Anschluss an 
einen öffentlichen 

R e g e n w a s s e r k a n a l  
 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den 

öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit 
Euro 3,20 festgesetzt. 

 
(2) Der  Ermittlung des Einheitssatzes (Abs.1) wird eine Baukostensumme von Euro 1.058.680,00 

und eine Gesamtlänge des Regenwasserkanals von  lfm. 3.606 zugrunde gelegt. 
 
 

§ 2 
E r g ä  n z u n g s a b g a b e n 

 
Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für die 
Berechnung der Ergänzungsabgaben zur Kanaleinmündungsabgabe anzuwenden. 
 

§ 3 
S o n d e r a b g a b e n 

 
Ergibt sich aus § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer 
Sonderabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die 
besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 
 




